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26 Rechnungsprüfung (Revisionsmodell) 

26.1 Grundlagen 

26.1.1 Begrifflichkeiten 

Unter dem Begriff "Revision" wird das planmässige und wiederkehrende Prüfen von wirtschaftli-
chen und organisatorischen Tatbeständen sowie eine systematische Berichterstattung verstanden. 
Der Begriff "Rechnungsprüfung" wird bei den solothurnischen Gemeinden dabei als Synonym 
verwendet.  
 
Die Prüfungshandlungen der prüfenden Person (Prüfer/Prüferin) lassen sich in unterschiedliche 
Kategorien einteilen. Dabei wird zwischen systematischen, analytischen, regelmässigen zwischen-
zeitlichen, unangemeldeten und stichprobenweisen Prüfungen gegliedert. Geprüft werden alle 
wirtschaftlichen und organisatorischen Tatbestände, die sich aus dem Verwaltungshandeln erge-
ben. Ergänzend können die Bestimmungen des Obligationenrechts über die Buchführung, Rech-
nungslegung und Rechnungsprüfung in diese Prüfungshandlungen einbezogen werden.  
 
Im solothurnischen Gemeindegesetz (GG) wird für diese Tätigkeiten der Begriff Rechnungsprü-
fung und Finanzkontrolle verwendet. Bei den solothurnischen Gemeinwesen obliegt dieser Prü-
fungsauftrag einem Rechnungsprüfungsorgan (RPO). Dieses RPO wird als Rechnungsprüfungs-
kommission aus den Stimmberechtigten der Gemeinde in die Aufgabe berufen oder die Gemein-
deordnung sieht vor, dass die Rechnungsprüfung durch eine aussenstehende Revisionsstelle voll-
zogen wird. 
 
Verwaltungshandeln verlangt nach einem hohen Mass an Transparenz. In der Schweiz ist der Ein-
fluss der Stimmberechtigten auf die Entwicklung eines Gemeinwesens sowie auf die Kontrolle der 
Führungsorgane durch die Instrumente der direkten Demokratie umfassend. 
 

26.1.2 Prüfungsziel, Prüfungsaufgaben, Prüfungsnorm   

Das Prüfungsziel für das RPO ist es, nach erfolgter Prüfung einen Prüfbericht abzugeben. Dieser 
Prüfbericht enthält die Aussage in Form eines Antrages auf Genehmigung - mit oder ohne Ein-
schränkung - oder zur Rückweisung. Als weiteres Ziel wacht das RPO darüber, ob die Vorschriften 
über den Finanzhaushalt eingehalten werden (§ 156 Abs. 1 GG). 
 
Folgende Prüfungsaufgaben werden vom Gemeindegesetz dem RPO übertragen: 
 

 Überwachen Finanzhaushalt während des Rechnungsjahres  § 155 Abs. 1 

 Berichterstattung an Gemeindeexekutive    § 155 Abs. 2 

 Anträge zur Mängelbehebung unterbreiten    § 155 Abs. 2 
 
Mit dieser überwachenden Tätigkeit soll den Gemeindeangehörigen die Sicherheit vermittelt 
werden, dass das Gemeindevermögen im Sinne der geltenden Rechtsnormen verwaltet wird.  
 
Die Prüfungsnorm, die angewendet werden soll, wird durch das Gemeindegesetz im § 156 
Abs. 1 genannt.  

"…das RPO (Rechnungsprüfungskommission oder aussenstehende Revisionsstelle) prüft nach dem vom De-

partement festgelegtem Revis ionsmodell, ob die Rechnung richtig und vollständig ist…" 

 
Dieses Revis ionsmodell ist in der Form des vorliegenden Kapitels 26 verbindlich formuliert.  
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26.1.3 Rechtsgrundlagen  

Die für die Rechnungsführung massgebenden gesetzlichen Grundlagen sind im Gemeindegesetz 
verankert. Sie sind im Kapitel "Rechtliche Grundlagen" des HBO wiedergegeben und nachfolgend 
überblicksmässig dargestellt: 
 

 
Das GG kennt keine Verordnung, welche Ausführungsbestimmungen für die Ausgestaltung der 
Rechnungslegung formuliert. Im Gesetzestext (§ 137 Abs. 2. lit. b GG) wird dem zuständigen De-
partement die Befugnis erteilt, ein verbindliches Rechnungslegungsmodell vorzuschreiben. Dieses 
Rechnungslegungsmodell ist mit dem vorliegenden Handbuch ausformuliert.  
 
In gleicher Weise erhält das Departement die Befugnis, ein Revisionsmodell zur Sicherstellung der 
Rechnungsprüfung zu erlassen (§ 156 Abs. 1 GG).  

26.1.4 Finanz- und Rechnungsgrundsätze 

Das GG unterscheidet nach Grundsätzen der Haushaltsführung, der Budgetierung, der Rech-
nungslegung und der Buchführung. Alle diese Grundsätze werden in diesem Handbuch unter dem 
Kapitel "Finanz- und Rechnungsgrundsätze" abgehandelt.  
 

HBO  
Ziffern 

Gemeindegesetz (GG) 
vom 16.02.1992 (BGS 131.1) 

Beschreibung/Inhalte 

2.1.1 § 103 Befähigung der Rechnungsprüfungskommission  

2.1.2 § 132 Aufgaben der Finanzverwaltung 

2.1.3 § 134, 135, 135bis;, 136, 137 Grundsätze der Haushaltführung und des Rechnungs-
wesens 

2.1.4 § 138 Finanzplan 

2.1.5 § 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 146bis 

Budget 

2.1.6 § 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
152bis, 153, 153bis, 154, 154bis  

Jahresrechnung 

2.1.7 § 155, 156, 157 Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle, 
Revisionsmodell, Aufsicht 
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26.2 Gegenstand der Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfung eines Gemeinwesens lässt sich in zwei Teilbereiche aufteilen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.2.1 Prüfung der Haushaltsführung (finanzpolitische Prüfung) 

Bei der Prüfung der Haushaltsführung sind nicht Zahlen und Werte im Fokus, sondern die Funkti-
onalität von Führungs- und Steuerungsabläufen. Zu prüfen sind dabei haushaltsrechtliche Best-
immungen und die Rechtsnormen in Gesetzen, Verordnungen und Reglementen. Weiter umfasst 
dieser Prüfungsbereich auch die Wirksamkeit, die Rechtmässigkeit und die Wirtschaftlichkeit der 
Führungsprozesse.  
 
Die Hauptverantwortung liegt bei allen Gemeinwesen bei der Exekutive. Sie ist durch das Gemein-
degesetz in der Pflicht (§ 135bis GG), ein angemessenes, funktionales Internes Kontrollsystem (IKS) 
zu etablieren. Das RPO prüft, ob den gesetzlichen Erfordernissen über das IKS nachgelebt wird 
(siehe HBO Kapitel "Internes Kontrollsystem (IKS)"). 
 
Rechtmässigkeitsprüfung: Rechtshandlungen umfassen Gesetze, Verordnungen, Reglemente, 
Verträge oder Beschlüsse der Exekutive oder Legislative. Bei der Rechtmässigkeitsprüfung wird 
untersucht, ob ein Sachverhalt, wie er sich im Finanzhaushalt darstellt, auch allen geltenden 
Rechtsnormen entspricht. Ein besonderer Aspekt der Prüfung der Rechtmässigkeit betrifft die for-
melle und materielle Einhaltung des Kreditrechts. 
 
Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist darauf ausgerichtet, Mehrwerte zu 
schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. Sie umfasst organisatorische Massnahmen, 
welche die Funktionalität von Prozessen steuert mit dem Ziel, eine wirksame und effiziente Leis-
tungserbringung zu fördern. Sie umfasst u.a. die Einhaltung der haushaltrechtlichen Bestimmun-
gen und der bestehenden Rechtsnormen (z.B. Beitragsregelungen, Gebührentarife, Personalreg-
lemente, etc.). Die Wirtschaftlichkeitsprüfung orientiert sich deshalb auch stark am Internen Kon-
trollsystem (IKS). 

26.2.2 Prüfung der Rechnungsführung (finanztechnische Prüfung) 

Die Prüfung der Rechnungsführung erfasst im Wesentlichen die Jahresrechnung und besteht da-
rin, die Einhaltung der Vorschriften der Rechnungsführung und Rechnungslegung zu bestätigen.  

Rechnungsprüfung 

Prüfung Einhaltung der Grundsätze zur 

Haushaltsführung: 

 
auf Grundlage von § 136 Abs. 1 GG 

 

 Gesetzmässigkeit 

 Haushaltgleichgewicht 

 Sparsamkeit 

 Dringlichkeit 

 Wirtschaftlichkeit 

 Verursacherfinanzierung 

 Vorteilsabgeltung 

 Verbot der Zweckbindung von Steuern 

 

Prüfung Einhaltung der Grundsätze der 

Rechnungslegung und Buchführung 

 
auf Grundlage von § 147 Abs. 3 und 4 GG 

 

 Verständlichkeit  Klarheit 

 Vorsichtigkeit  Wahrheit 

 Verlässlichkeit  Periodizität 

 Wesentlichkeit  Sollprinzip 

 Vergleichbarkeit 

 Bruttodarstellung Buchführung 

 Jährlichkeit  HBO 4.5.1 

 Vollständigkeit  HBO 4.5.2 

 Genauigkeit 

 

Haushaltsführung Rechnungsführung 
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26.3 Aufs ichts - und Prüfungsorgane 

26.3.1 Aufgabenteilung zwischen Legis lative und Exekutive 

Die Aufsicht erfolgt im Rahmen des Verfassungs-, Gesetzes- und Prüfungsauftrages. Es besteht 
das Anliegen von verschiedenen Anspruchsgruppen wie Einwohner, Stimmberechtigte, Steuer- 
und Gebührenzahler sowie auch von anderen Gemeinwesen (z.B. aufgrund des Finanz- und Las-
tenausgleichs), mit einer sachgerechten Offenlegung der Jahresrechnung bedient zu werden. Die 
Leistungsmessung im öffentlichen Gemeinwesen ist nur in einem geringen Mass über das Ergebnis 
möglich. Legislative (Gemeindeversammlung oder Gemeindeparlament) und Exekutive (Gemein-
derat) sind auf dem Weg zur Beschlussfassung auf bestimmte Kontrollmechanismen angewiesen.  
 
Die Finanzaufsicht geht damit über die Abschlussprüfung hinaus und umfasst den ganzen Bereich 
der Ordnungsmässigkeit, der Rechtmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der 
Haushaltsführung. Die Grenzen zwischen den einzelnen Prüfungs- und Aufsichtsaufgaben sind 
fliessend.  

26.3.1.1 Gemeindeversammlung/Gemeindeparlament 

Die Oberaufsicht der Gemeindeversammlung oder des Gemeindeparlaments umfasst die Aufsicht 
über die Exekutive (Gemeinderat), die Verwaltung und die Kommissionen. Die Oberaufsicht über 
den Finanzhaushalt nach Massgabe der rechtlichen Grundlagen (Rechnungslegungsmodell, Ge-
meindeordnung) wird in der Regel mit der Prüfung der Haushaltsführung und der Prüfung der 
Rechnungsführung sichergestellt.  

26.3.1.2 Gemeinderat 

Der Gemeinderat trägt die politische Verantwortung für die Haushaltsführung eines Gemeinwe-
sens. Seine Aufsicht umfasst die gesamte Verwaltung inklusive Kommissionen. In der Gemeinde-
ordnung können über ein Ressortsystem einzelne Sachgebiete personell aufgeteilt werden 
(§§ 72 und 98 GG).  
 
Die Aufsicht über öffentlich-rechtliche Verträge sowie ausgegliederte oder ausgelagerte öffent-
liche Aufgaben in öffentlich-rechtliche Unternehmen oder privatrechtliche Unternehmen obliegt 
grundsätzlich dem Gemeinderat (§ 162 Abs. 2 GG). 

26.3.1.3 Kommissionen/Verwaltung 

Die unmittelbare Verantwortung für ihr Handeln tragen die Kommissionen selber. In welcher 
Konsequenz und Qualität sie das erledigen, ist durch das Vorhandensein eines Internen Kontroll-
systems sicherzustellen. Aufgrund von § 135bis GG hat das Departement die Vorgaben zum IKS in 
einem eigenen Kapitel "Internes Kontrollsystem (IKS)" festgelegt. 

26.3.1.4 Finanzverwaltung 

Die Finanzverwaltung führt den Finanzhaushalt der Gemeinde und ist verantwortlich, dass das 
anvertraute Vermögen sorgfältig verwaltet wird. Sie entwirft das Budget und führt die Jahres-
rechnung. Die Gemeindeordnung kann auch vorsehen, aussenstehende Fachleute mit der Funk-
tion der Finanzverwaltung zu betrauen (§ 132 GG).  

26.3.1.5  Kantonale Aufsicht  

Das Amt für Gemeinden (AGEM) übt die Aufsicht über den Finanzhaushalt aller Gemeinden, 
Zweckverbänden und auf dem Gemeindegesetz weiter begründete Institute aus. Mit dieser Auf-
sicht wird darüber gewacht, ob den Bestimmungen über den Finanzhaushalt (Gemeindegesetz, 
Rechnungslegungsmodell, Revisionsmodell) nachgelebt wird. Mangelhaft oder nicht nach den 
Vorgaben des Departements erstellte Jahresrechnungen genehmigt das Gemeindeamt nicht. Sie 
sind zu korrigieren. 
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26.3.2 Aufgaben und Stellung des Rechnungsprüfungsorgans  (RPO) 

Das RPO unterstützt die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament und den Gemein-
derat bei ihrer Aufsichtspflicht über den Finanzhaushalt. Mit seinen Prüfungshandlungen über-
wacht es den Finanzhaushalt während des Jahres, prüft die Auswirkungen in der Jahresrechnung 
und erstattet Bericht. 

26.3.2.1 Aufgaben 

Die Jahresrechnung zeigt das Ergebnis des gesamten Finanzhaushaltes eines Gemeinwesens wäh-
rend einer Rechnungsperiode. Alle Verwaltungszweige sind eingeschlossen. Mit der Prüfung die-
ser Jahresrechnung werden alle Tätigkeiten der mit dem Rechnungswesen betrauten Personen 
einbezogen.  
 
Das Gemeindegesetz überträgt dem RPO folgende Aufgaben: 

 Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Jahresrechnung nach dem vom zuständigen 
Departement festgelegten Rechnungslegungsmodell (§ 137 Abs. 2 lit. b GG); 

 Überwachung des Finanzhaushaltes während des Jahres (Zwischenprüfungen: 
§ 155 Abs. 1 GG); 

 Einhaltung der Vorschriften über das Gemeindevermögen (§ 134 GG); 

 Vornahme der jährlichen Prüfungshandlungen und der periodischen 
Schwerpunktprüfungen; 

 Berichterstattung an den Gemeinderat mit Anträgen zur Mängelbehebung 
(§ 155 Abs. 2 GG); 

 Berichterstattung an Gemeindeversammlung oder Gemeindeparlament mit oder ohne Ein-
schränkung mit Antrag zur Genehmigung oder zur Rückweisung (§ 156 Abs. 2 GG); 

 Berichterstattung an die Aufsichtsbehörde (Amt für Gemeinden; § 157 Abs. 4 GG). 
 
Das RPO hat weitere Aufgaben: 

 Prüfung des Vorhandenseins eines Internen Kontrollsystems nach § 135bis GG:  

 Leitung der Amtsübergabe nach Wahl einer neuen Finanzverwaltung; 

 Sonderprüfungen gemäss speziellen Aufträgen des Gemeinderates oder des Amtes für Ge-
meinden. 

 
Prüfung Vorhandensein IKS: 
Es liegt nicht in der Aufgabe des RPO, die Qualität und die Wirkungsweise des IKS zu prüfen. Die 
Prüfung richtet sich auf die Existenz von systematischen und organisatorischen Massnahmen so-
wie deren Anwendung durch alle Instanzen des Gemeinwesens.  
 
Amtsübergaben: 
Bei Amtsantritt eines neuen Finanzverwalters oder einer Finanzverwalterin ist eine Amtsübergabe 
unter Leitung des RPO durchzuführen. Die abtretende Finanzverwaltung übergibt der neuen Fi-
nanzverwaltung u.a. folgende Unterlagen: 

 Bargeld und Kassabuch; 

 Saldobestätigungen über die Post- und Bankbestände; 

 Wertschriften bzw. Depotauszug; 

 Buchhaltung; 

 IT-Berechtigungen; 

 Jahresabschluss / Zwischenabschluss der Buchhaltung 
(Saldolisten) auf einen festzulegenden Zeitpunkt; 

 sämtliche Belege; 

 die übrigen zur Geschäftsführung notwendigen Unterlagen; 

 Unterschriften und Visa-Regelungen; 

 eine Pendenzenliste über pendente Geschäfte; 

 einen Aufgabenplan des laufenden Jahres. 
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Über die Amtsübergabe wird durch Anwendung einer besonderen Checkliste (s. Anhang Ab-
schnitt 26.10.2.8) ein Protokoll geführt, welches durch alle beteiligten Parteien zu unterzeichnen 
ist. 
 
Sonderprüfungen: 
Bei Bedarf können sowohl der Gemeinderat wie auch die Aufsichtsbehörde (AGEM) das Rech-
nungsprüfungsorgan mit der Prüfung besonderer Sachverhalte - in der Regel mit separater Be-
richterstattung an den Auftraggeber - beauftragen.  
 
Rechnungsprüfungsorgan in Doppelfunktion auch als  Finanzkommission?  Die Ausübung 
der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsorgans in Personalunion, mit den Aufgaben einer Finanz-
kommission, ist aufgrund einer konsequenten Trennung von kontrollierenden und beratenden 
Funktionen in einer Gemeinde und auch im Hinblick auf die Grundsätze eines IKS nicht weiter 
zulässig. 

26.3.2.2 Stellung 

Das RPO ist nicht weisungsgebunden und den rechtlichen Grundlagen verpflichtet. Die Mitglieder 
der Rechnungsprüfungskommission respektive die externe Revisionsstelle ist gehalten, ihre Auf-
gabe unabhängig, objektiv und unparteiisch wahrzunehmen. Das RPO ist dem Gemeinderat we-
der über- noch untergeordnet, sondern nebengeordnet. Es übt seine Tätigkeit ohne Instruktionen 
aus. 

26.3.2.3 Befugnisse 

Das RPO hat keine Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse. Werden bei der Rechnungsprüfung 
jedoch Mängel in der Jahresrechnung oder in der Buchführung festgestellt, so stellt es beim Ge-
meinderat Antrag zur Korrektur. Kleinere Mängel sollten direkt mit der Finanzverwaltung berei-
nigt werden. Wird einem Antrag auf Korrektur nicht entsprochen, kann das RPO nur über die 
Berichterstattung an die Gemeindeversammlung oder an das Gemeindeparlament auf den Man-
gel hinweisen. Der Antrag zur Beschlussfassung der Jahresrechnung erfolgt in einem solchen Fall 
nur mit Einschränkung oder mit Rückweisung. 

26.3.2.4 Wahl 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) wird für eine Amtsperiode von vier Jahren gewählt. 
Nicht wählbar sind die Mitglieder des Gemeinderates und des Gemeindeparlamentes, Beamte und 
Beamtinnen, Angestellte sowie Lehrpersonen der Gemeinde (§§ 103 und 112 GG). Die RPK hat 
ihre Aufgaben als Kollegialbehörde zu erfüllen. Sie fasst ihre Beschlüsse als Gesamtkommission. 
Für ihre Mitglieder besteht - was die Rechnungsprüfung anbelangt - kein Raum für Einzelinitiati-
ven in der Öffentlichkeit.  
Die aussenstehende Revis ionsstelle wird in der Regel durch die Gemeindeversammlung oder 
vom Gemeindeparlament für eine Amtsperiode gewählt. Die Vergabe dieses Mandates hat auf 
der Grundlage der Submissionsgesetzgebung zu erfolgen. 
Rechnungsprüfungskommissionen wie Revisionsstellen haben als Wahlvoraussetzungen die Befä-
higungskriterien nach Abschnitt 26.3.2.7 zu erfüllen. 

26.3.2.5 Schweigepflicht 

Die Mitglieder der RPK wie die aussenstehende Revisionsstelle unterstehen gemäss der Dienst- 
und Gehaltsordnung der Gemeinde der Schweigepflicht. Darunter fallen im Besonderen alle An-
gelegenheiten, die ihnen in der Ausübung ihrer Prüftätigkeit zur Kenntnis gelangen und die ihrer 
Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift (z.B. Bereiche Steuern, Sozialhilfe) geheim zu hal-
ten sind.  
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26.3.2.6 Verantwortlichkeit und Haftung 

Das RPO ist verantwortlich für die richtige Durchführung der Rechnungsprüfung nach § 156 Abs. 1 
GG. Die Haftung eines RPO unterliegt dem kantonalen Verantwortlichkeitsgesetz (BGS 124.21).  
 
§ 1 "Geltungsbereich" bezeichnet die Personenkreise, die unter dieses Gesetz fallen: 

a. die Behörden, Beamten, Angestellten und Arbeiter; 
b. alle übrigen Arbeitskräfte auch wenn sie nur nebenamtlich, provisorisch 

oder obligationenrechtlich angestellt sind. 
 
Nach lit. b fällt auch eine aussenstehende Revisionsstelle, die ihre Tätigkeit in einem obligatio-
nenrechtlichen Auftragsverhältnis ausübt, unter den Geltungsbereich des Verantwortlichkeitsge-
setzes. Das RPO kann somit für Schäden, die es widerrechtlich und vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verursacht, im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung haftbar gemacht werden.  

26.3.2.7 Befähigung 

Im Kanton Solothurn ist die fachliche Qualifikation der Mitglieder eines RPO im § 103 GG geregelt. 
Im entsprechenden Gremium muss mindestens eine Person über die geforderte Befähigung 
verfügen, wobei es sich bei einer RPK nicht um den Präsidenten oder die Präsidentin der RPK 
handeln muss. 
 
Das zuständige Departement hat dazu die Einzelheiten geregelt und die Kriterien zur Befähigung 
festgelegt. Als finanzielle Messgrösse wird der durchschnittliche Gesamtaufwand in Franken der 
letzten Amtsperiode herangezogen.  

A < Fr. 2 Mio. Aufwand    einfache Befähigung 
B1 Fr. 2 Mio. - < Fr. 10 Mio. Aufwand   besondere Befähigung mit Ausnahme 
B2 >= Fr. 10 Mio. Aufwand    besondere Befähigung ohne Ausnahme 
C/D aussenstehende Revisionsstelle    
              < 10 Mio. Franken    besondere Befähigung ohne Ausnahme (B2) 

              >= 10 Mio. Franken                       Zulassung nach Art. 4 und 5 RAG1 

 
Eine Revisionsstelle erfüllt die Kriterien zur Befähigung nach § 103 Gemeindegesetz, sofern eine 
Zulassung nach RAB-Register2 und / oder als juristische oder natürliche Person eine Mitgliedschaft 
bei EXPERTsuisse3. 
 
Folgende finanziellen Messgrössen bestimmen die fachlichen Anforderungen an mindestens ein 
Mitglied eines RPO: 

 

1 Revisionsaufsichtsgesetz 
2 Revisionsaufsichtsbehörde 
3 EXPERTsuisse vormals Schweizerische Treuhandkammer 



   

  
 

 

  Befähigung gültig für mindestens  eine Person/ ein Mitglied des Rechnungsprüfungsorgans  (RPO) 

Rechnungsprüfung 

durch 

          Rechnungsprüfungskommission                                                                aussenstehende Revis ionsstelle  

 Gemeindeordnung muss diese Variante vorsehen 

Variante A B C D 

Klassierung nach 

Aufwand Erfolgs-

rechnung 

< Fr. 2 Mio. im Durchschnitt der 

letzten Amtsperiode. 

> Fr. 2 Mio. im Durchschnitt der letzten 

Amtsperiode. 
-- -- 

Beschreibung Gemeindeeigene RPK mit mindes-

tens einer Person (i.d.R. Präsi-

dent/in), welche über eine einfa-

che Befähigung verfügt. 

Gemeindeeigene RPK mit mindestens ei-

ner Person (i.d.R. Präsident/in), welche 

über eine besondere Befähigung ver-

fügt. 

Mitwirkung einer aussenstehen-

den Revisionsstelle auf bestimmte 

oder unbestimmte Zeit ergän-

zend zur Tätigkeit der RPK. 

Mandatierung einer aussenstehen-

den Revisionsstelle, welche die 

Rechnungsprüfung anstelle der 

RPK wahrnimmt. 

 

Kriterien Befähi-

gung  

 

Berufliche Tätigkeit im Bereich Fi-

nanz- und Rechnungswesen mit 

 Eidg. Abschluss als Kauffrau o-
der Kaufmann oder 

 Allgemeiner Lehrabschluss und 
zusätzliche kaufmännische 
Ausbildung oder 

 Mittelschulabschluss. 

Dreijährige berufliche Tätigkeit im Bereich Fi-

nanz- und Rechnungswesen als (Variante B2): 

 Absolvent/in eines Universitäts- oder 
Fach(hoch)schulstudiums in Betriebs- 
oder Volkswirtschaft oder 

 Inhaber/in des Diploms Wirtschafts-
prüfer, Treuhandexperte, Steuerex-
perte oder Experte in Rechnungsle-
gung und Controlling oder 

 Treuhänder/in mit eidg. Fachausweis 
oder Inhaber/in eidg. Fachausweis in 
Finanz- und Rechnungswesen. 

 Ausnahme (B1): Bei < Fr. 10 Mio. 
wird auch akzeptiert: 
Abschluss als Kauffrau/Kaufmann mit 
eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom 
im Bank- oder Versicherungswesen o-
der in der Finanzplanung. 

Zulassung gemäss §§ 4 und 5 RAG 

und / oder Mitgliedschaft bei EX-

PERTsuisse. 

Bei < 10 Mio. Franken wird ak-

zeptiert: Besondere Befähigung 

nach Variante B2. 

 

Zulassung gemäss §§ 4 und 5 RAG 

und / oder Mitgliedschaft bei EX-

PERTsuisse. 

Bei < 10 Mio. Franken wird ak-

zeptiert: Besondere Befähigung 

nach Variante B2. 
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26.4 Prüfungsorganisation 

26.4.1 Allgemeines  

Die Rechnungsprüfung wird unter der Leitung des Präsidenten und/oder der befähigten Revisorin 
oder dem befähigten Revisor durchgeführt. Es steht in deren Verantwortung, die ganze Prüfung 
(inkl. Zwischenrevisionen) zeitlich, sachlich und personell vorzubereiten. Die Prüfungsplanung ist 
die gedankliche Vorwegnahme der zukünftigen Prüfung. In der Gestaltung der Prüfung sind die 
verantwortlichen Prüfer frei. Der Umfang und Ablauf der Prüfung wird durch die Grösse der Ge-
meinde, die vorhandenen Risiken und deren Wesentlichkeit beeinflusst. Aus der Sicht der Prüfer 
geht es darum, alle diese Aspekte zu erkennen und daraus die Prüfungsziele abzuleiten. 

26.4.2 Zeitliche Planung 

Der Zeitplan beinhaltet die voraussichtliche Dauer vom Beginn der Prüfung bis zum Zeitpunkt der 
Berichtsabgabe. Zur Bestimmung des voraussichtlichen Zeitbedarfs sind die einzelnen Prüfungs-
handlungen zu bestimmen und der Zeitaufwand zu schätzen. Der ganze Prüfungsablauf ist be-
einflusst durch die gesetzlichen Genehmigungs- und Abgabefristen.  

 Genehmigung der Jahresrechnung bis 30. Juni des Folgejahres; 

 Einreichung der Jahresrechnung beim AGEM bis 31. Juli des Folgejahres. 
 

Empfehlenswert ist es, ausführliche Zwischenrevisionen durchzuführen. Diese werden zeitlich so 
angelegt, dass sie einen wesentlichen Zeitabschnitt des Rechnungsjahres abdecken. Anlässlich der 
Zwischenrevisionen sind Prüfungshandlungen vorzusehen, welche weitere Risikofelder aufzeigen 
können (z.B. Vollständigkeitsprüfung einer Gebührenfakturierung). Prüfungshandlungen im Be-
reich der Internen Kontrolle (IKS) stützen dieses Vorgehen wesentlich.  
 

Folgende Aspekte sind durch das RPO mit Blick auf die Rechnungsgemeindeversammlung zu be-
achten: 

 Zeitaufwand aufgrund bereits erfolgten Prüfungen 
(Zwischenrevision, Vorjahresprüfung); 

 Prüfungsbereitschaft von Finanzverwaltung/Gemeinderat;  

 Besprechungstermine (Finanzverwaltung/Gemeinderat) der Prüfergebnisse. 
 
Folgende Aspekte sind durch die Finanzverwaltung zu beachten: 

 Festlegung des Stichtages, an welchem die abgeschlossene Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgs-
rechnung, Investitionsrechnung, Anhang, Geldflussrechnung, Finanzbuchhaltung) zur Prü-
fung vorliegt; 

 Orientierung der Mitarbeitenden der Finanzverwaltung, in welchem Zeitrahmen die Rech-
nungsprüfung durchgeführt wird; 

 Reservierung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung der Rechnungsprüfung.  
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26.4.3 Sachliche Planung 

Zur sachlichen Planung gehören das Erstellen eines Prüfungsplanes (unter Einfluss der Ergebnisse 
aus der Zwischenrevision) und die Vorbereitung der Arbeitspapiere. Diese Planung wird gestützt 
durch:  

 die Beschaffung und das Studium der Vorjahresakten; 

 die Aktualisierung und das Studium der Dauerakten wie: 
- Gemeindeordnung (Finanzkompetenzen); 
- Dienst- und Gehaltsordnung; 
- Gebührenreglement; 
- Protokolle;  
- Arbeitspapiere der Vorjahre. 

 die Durchsicht von Prüfberichten des AGEM; 

 das Studium externer Prüfberichte (Zweckverbände, Beteiligungen); 

 das Studium des Rechnungslegungsmodells und weiteren Rechtsgrundlagen; 

 Einsichtnahme in die Dokumentation des IKS; 

 Festlegung der Wesentlichkeit.  

26.4.4 Personelle Planung 

Bei der personellen Planung geht es darum, die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 
entsprechend ihrer Fachkenntnisse und ihren Erfahrungen einzusetzen und die Zuteilung der 
Prüffelder vorzunehmen. Die Arbeitspapiere sind entsprechend zu personalisieren. Die zeitliche 
Verfügbarkeit der Mitglieder einer Rechnungsprüfungskommission ist frühzeitig sicher zu stellen.  

26.4.5 Bestimmung der Wesentlichkeit 

26.4.5.1  Quantitative Wesentlichkeit 

Die quantitative Wesentlichkeit wird aus der finanziellen Betrachtung ermittelt. Dabei werden 
folgende Ziele verfolgt: 

 Festlegung des Wertes, ab welchem zwingend über einen Fehler oder eine Falschaussage in 
der Jahresrechnung berichtet werden muss; 

 Festlegung der zusätzlich notwendigen Prüfungshandlungen. 
 
Die Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen für Prüfungshandlungen wird vom RPO selbständig 
vorgenommen. Da der Entscheidungsträger primär das Steueraufkommen für Wesentlichkeits-
überlegungen heranzieht, ist ein Richtwert von 1-3% des Steueraufkommens als betragsmässige 
Wesentlichkeit zweckmässig.  

26.4.5.2 Qualitative Wesentlichkeit 

Die qualitative Wesentlichkeit ist vor dem Hintergrund von nicht quantifizierbaren Angaben in 
der Jahresrechnung und im Hinblick auf die politische Finanzaufsicht zu sehen. Folgende Beispiele 
von Sachverhalten (nicht abschliessend), die qualitativ wesentlich sein können: 

 Verstösse gegen gesetzliche Grundlagen; 

 fehlende, falsche oder unvollständige Angaben im Rahmen des geltenden Rechnungsle-
gungsmodells: 
- Anhang nach § 150 GG; 
- Abschreibungssätze nach Anlagekategorien; 
- Nichtbeachtung der Investitionsgrenzen; 
- Funktionale Gliederung, Kontenrahmen; 
- Nachtragskreditkontrollen; 
- Verpflichtungskreditkontrolle; 
- Verzeichnisse (Wertschriften, Liegenschaften, Vorräte); 
- Zweckentfremdung von Sonderrechnungen; 
- Nichtbilanzierung von Vermögensteilen. 
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26.4.6 Mehrjahresplanung 

Jahresrechnungen 

 

2017 2018 2019 2020 

Bilanzprüfung  

Prüfung der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 

Prüfung Funktionsstellen 

Prüfung Anhang  

Internes Kontrollsystem (IKS) 

Anlagebuchhaltung Lohnwesen 
Steuerertrag und Ab-

grenzungsmethodik 

 

Gebühreninkasso 

 

Inventare 

 

Debitorenbewirtschaf-

tung (Forderungen) 

 

Bewertung 

Finanzvermögen 

Verpflichtungen 

Sonderrechnungen  

Zahlungsverkehr Versicherungswesen 

 

Liquidität- und Anlage-

management 

 

Bauwesen/ 

Bauprojekte 

26.5 Prüfungsdurchführung, -techniken und -verfahren  

Nachfolgend werden die gebräuchlichsten Arten von Prüfungstechniken beschrieben. 

26.5.1 Einzelfallprüfungen 

Mit der Einzelfallprüfung werden buchhalterische Sachverhalte im Detail geprüft.  

26.5.1.1 Belegprüfung 

Die Prüfung des Beleges soll zeigen, ob die Grundfassung dem Beleg entspricht und zwar hin-
sichtlich: 

 der Übereinstimmung von Beleginhalt mit der Buchung; 

 der richtigen Übertragung der Summe; 

 der Verhinderung der doppelten Erfassung. 
 

Neben externen Belegen (von Dritten) sind auch interne Belege (Umbuchungen, Lohnabrechnun-
gen, Verrechnungen) zu prüfen. Im Rahmen der Belegprüfung ist auch auf die ordnungsgemässe 
Ablage und Aufbewahrung (Archivierung) zu achten. 

26.5.1.2 Rechnerische Prüfung 

Bei der rechnerischen Prüfung geht es um die Feststellung allfälliger Rechenfehler. Durch den 
Einsatz von IT im Rechnungswesen werden Listen, Aufstellungen, Berechnungen jeglicher Art in 
Form von Tabellen (Excel) generiert. Diese werden vom Anwender zum grössten Teil selber er-
stellt. Solche Anwendungen sind kritisch bezüglich richtiger Definition (Formeln) zu überprüfen.  
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26.5.1.3 Abstimmung- und Übertragungsprüfung 

Bei der Abstimmungsprüfung werden Zahlen miteinander verglichen. Abstimmungsprüfungen 
sind: 

 Abstimmungen zwischen Hilfs- und Nebenbuchhaltungen (z.B. Debitoren) 
mit der Finanzbuchhaltung; 

 Abstimmung zwischen Kontensalden und Bank/Post-Saldobestätigungen; 

 Abstimmung von Kontensalden Schlussbilanz altes Jahr mit Eröffnungsbilanz 
neuem Jahr; 

 Abstimmung von Auswertungen der Buchhaltungssoftware mit selbst erstellten 
Auswertungen (Excel). 

 
Bei der Übertragungsprüfung soll einerseits die Übertragung falscher Zahlen, andererseits die 
Übertragung richtiger Zahlen auf falsche Konten festgestellt werden (Übertragung von Zahlen 
aus Hilfsbüchern ins Hauptbuch, Übertragung von Detailzahlen in Rekapitulationen etc.). 

26.5.1.4 Kritische Durchsicht 

Die kritische Durchsicht einer Jahresrechnung und der Finanzbuchhaltung kommt für die "Gewin-
nung des ersten Eindrucks" zur Anwendung. Sie muss nicht im direkten Zusammenhang mit der 
Prüfung bestimmter Konten erfolgen. Das Durchsehen von Belegdossiers ohne gleichzeitige Ein-
zelprüfung vermittelt oft aufschlussreiche Informationen über eine bestehende Risikolage und 
allenfalls bestehenden Lücken in der Vollständigkeit der Rechnungslegung. Gegenstand einer kri-
tischen Durchsicht kann sein: 

 Hauptbuchhaltung - Durchsicht von Einzelkonten von Funktionen; 

 Budgetvergleich; 

 Studium der GV-Protokolle - Beschlusslage; 

 Belegprüfung von Erträgen (Gebührenfakturierung); 

 Belegprüfung von Ausgaben (Investitionen); 

 Verpflichtungskredite. 

26.5.1.5 Aktenstudium 

Gegenstand des Aktenstudiums sind Statuten, Verträge, Protokolle, Ablaufdiagramme, Stellen-
beschreibungen, Revisionsberichte, Kaufverträge etc. Das Aktenstudium weist gegebenenfalls auf 
Sachverhalte hin, die keine buchmässigen Auswirkungen in der Jahresrechnung haben. Anderer-
seits ist das Aktenstudium angezeigt, wenn wesentliche Buchungsvorgänge (Abschreibungen von 
Forderungen aus Steuern, Gebühren) feststellbar sind. 

26.5.1.6 Befragung 

Die Prüfungstechnik der Befragung hat in der neusten Entwicklung der Rechnungsprüfung einen 
hohen Stellenwert erlangt. Oft gibt es über gewisse Sachverhalte keine schriftlichen Unterlagen, 
resp. die Erlangung von Kenntnissen von Abläufen ist zu zeitintensiv. Der persönliche Eindruck 
und die informellen Auskünfte, die der Prüfer von den Mitarbeitenden erheben kann, lassen sich 
häufig nicht durch eine noch so konsequente Prüfung des Zahlenmaterials ersetzen (Prozessab-
läufe, Kompetenzen). 

26.5.2 Analytische Prüfungen 

Die analytische Prüfung basiert häufig auf einem Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden unterschiedli-
che Daten (finanzielle und nicht-finanzielle Informationen) so zueinander ins Verhältnis gesetzt, 
dass eine summarische Beurteilung über einen bestimmten Sachverhalt abgegeben werden kann. 
Eine exakte Übereinstimmung der geprüften Daten mit der Vergleichsgrösse wird nicht ange-
strebt. Das primäre Ziel ist die Plausibilität des geprüften Sachverhalts zu hinterfragen. Analyti-
sche Prüfungshandlungen sind in der Regel sehr effizient und helfen den zeitlichen Prüfungsauf-
wand zu optimieren. In den folgenden Bereichen des Prüfungsablaufes sind analytische Prüfungs-
handlungen einsetzbar: 

 Prüfungsplanung; 

 Prüfungsdurchführung; 

 Prüfungsbeendigung. 
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26.5.2.1 Vorjahresvergleiche 

Vorjahrsvergleiche (Budget, Finanzplanung) bieten eine gesicherte Basis, auf Grund derer Kenn-
zahlen und Trends ermittelt werden können.  

26.5.2.2 Budgetvergleiche 

Der Budgetvergleich als Prüfungshandlung führt gleichzeitig zur Prüfung der Einhaltung des Kre-
ditrechts. Sind Budgetkredite oder Investitionskredite überschritten, haben die zuständigen Or-
gane im Rahmen ihrer Finanzkompetenz die notwendigen Nachtragskredite zu beschliessen und 
diese sind vollständig in der Jahresrechnung auszuweisen (Nachtragskreditkontrolle; GV-Proto-
koll). 

26.5.2.3 Kennzahlenanalysen 

Im HBO Kapitel "Finanzielle Steuerung", Ziffer 16.5, wird das Kennzahlensystem als Bestandteil 
der Jahresrechnung ausgeführt. Dieses Kennzahlensystem dient auch dem Rechnungsprüfungsor-
gan zur Plausibilisierung von Prüfungsfeldern. Aus dem ungünstigen Verlauf von Kennzahlen las-
sen sich Prüffelder festlegen, welche prioritär in die Prüfungsplanung einzubeziehen sind.  

26.5.2.4 Zusammenhangsprüfungen 

Die Zusammenhangsprüfung richtet sich auf Sachverhalte, die zueinander in einem wirtschaftli-
chen oder einer sachlichen Abhängigkeit stehen. Meistens betrifft dies Bilanzpositionen, die in 
Abhängigkeit zu Erfolgspositionen stehen. Es lassen sich folgende Beispiele dazu nennen: 

 Forderungen   zu Steuerertrag, Gebührenertrag; 

 Anlagebuchhaltung   zu Investitionsrechnung; 

 Rechnungsabgrenzungen  zu  Budgetkreditausnutzung; 

 Baubewilligungen  zu Anschlussgebührenerhebung. 

26.5.3 Prüfungsweg 

Unter dem Prüfungsweg wird die Abfolge der Prüfungshandlungen verstanden, welche sich an 
einem logischen Informationsfluss orientieren: 

 Progressive Prüfung; 

 Retograde Prüfung. 
 
Ausgangspunkt der progressiven Prüfung ist der Beleg und der ursprüngliche Tatbestand. Der 
betreffende Tatbestand wird über die vorhandenen Belege und Dokumente in der Buchhaltung 
geprüft, bis hin zur Auswirkung im Endergebnis (z.B. den Ausweis in der Bilanz). 
 
Praxisanwendung: 
Überprüfung der Vollständigkeit eines Ertrages. Es soll festgestellt werden, ob sämtliche mögliche 
Erträge eines Bereiches (Anschlussgebühren) verbucht wurden. 
 
Ausgangspunkt der retrograden Prüfung ist das Endergebnis (z.B. die Bilanz) der Rechnungs-
ablage. Ausgehend von diesem Ergebnis werden über die Buchhaltung die Grundbelege eingese-
hen und die zu Grunde liegenden Sachverhalte plausibilisiert.  
 
Praxisanwendung: 
Überprüfung der Aktiven auf deren Richtigkeit. Es soll festgestellt werden, ob die Aktiven (Wert-
schriftenanlagen) vorhanden und die dazu gehörenden Erträge richtig und vollständig sind. 

26.5.4 Prüfungsumfang 

Die Bestimmung des Umfangs der vorzunehmenden Prüfungshandlungen ist eine Ermessensfrage 
für den Prüfer. Das Ermessen wie umfangreich (detailliert) eine Prüfung erfolgen soll, stützt sich 
auf die qualitative oder quantitative Wesentlichkeit eines Prüffeldes. Aus zeitökonomischen 
Gründen ist eine vollständige (lückenlose) Prüfung nicht möglich. Der Prüfer wird daher immer 
mit einer Kombination zwischen lückenloser und stichprobenweiser Prüfung vorgehen müssen. 
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26.5.4.1 Lückenlose Prüfung 

Bei der lückenlosen Prüfung werden immer alle Buchungstatbestände (Belege, Aufzeichnungen, 
Buchungen) innerhalb eines bestimmten Bereiches und/oder Zeitabschnittes erfasst, um Gewiss-
heit über die Richtigkeit und Ordnungsmässigkeit eines ganzen Bereichs zu erlangen. 

26.5.4.2 Stichprobenweise Prüfung 

Mit der stichprobenweisen Prüfung soll sich der Prüfer aufgrund einer Stichprobenauswahl ein 
Urteil über eine Gesamtdatenmenge bilden können. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, 
dass sich eine Fehlerhäufigkeit in einer Teilmenge auch in gleicher Häufigkeit in der Gesamtda-
tenmenge ausprägt. Die Prüfung einer Teilmenge lässt somit auch ein approximatives Urteil über 
die Gesamtmenge zu. Damit ist es möglich, dass sich der Prüfer mit weniger zeitlichem Aufwand 
ein Urteil über einen Sachverhalt bilden kann.  

26.6 Prüfungshandlungen und -prozesse 

Sämtliche Prüfungshandlungen und -prozesse werden unter dem Einsatz von Prüfchecklisten ge-
stützt. Diese Checklisten haben gleichzeitig den Zweck, den Prüfungsablauf zu dokumentieren 
und die Grundlagen für die Berichterstattung zu liefern. Die Checklisten sind so gestaltet, dass 
diese die Durchführung der einzelnen Prüfungshandlungen in zeitlicher und personeller Abfolge 
nachweisen können (Grundlage Rapportierung). 
 

 
 
Die einzelnen Checklisten sind im Anhang (ab Abschnitt 26.10.2) enthalten.  

  

Nr. HBO Prüfungs gebiet Rechnungs jahr: ___________

10.2.1.4 6 Inves titions rechnung (IR)
Bem erkungen / 

Fes ts tellungen
Beilagen

er-

ledigt

Analytis che Prüfungen

Feststellung und Analyse von wesentlichen 

Abweichungen zum Budget.

Einzelfallprüfungen (Detailprüfungen)

Liegen für alle neuen in der IR geführten Positionen 

gültige Kreditbeschlüsse durch die zuständigen Organe 

vor?

6.1
Wurden nur Investitionen mit einem mehrjährigen Nutzen 

über die IR gebucht?

6.3 Wurde die Aktivierungsgrenze eingehalten?

Prüfungs -

ergebnis

Kreditbeschlüsse der Gemeindeversammlung resp. des Gemeinderates, Nachkreditbeschlüsse, Subventions-

zusicherungen, Abrechnungen über Investitionskredite, Beschlüsse über die Genehmigung der Schlussabrechnung 

inkl. allfälliger Nachtragskredite.

Prüfungs ziel

Prüfung der vollständigen und sachgerechten Verbuchung der Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen beim 

Verwaltungsvermögen unter Berücksichtigung der Kreditbeschlüsse, Prüfung der Einhaltung der Kompetenzen. 

Hinweis: Investitionen und Desinvestitionen im Finanzvermögen werden nicht über die Investitionsrechnung verbucht.

Prüfungs grundlagen

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein
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26.7 Dokumentation der Prüfung 

Die Dokumentation der Prüfung ist das wichtigste Element im Prüfungsprozess und erstreckt sich 
über alle Phasen der Prüfung. Diese Dokumentation erfolgt in den Arbeitspapieren des Rech-
nungsprüfungsorgans. Die Arbeitspapiere können in jeder Medienform ausgestaltet sein (Pa-
pier/Digital). Die Arbeitspapiere sollen übersichtlich, einfach nachvollziehbar und zeitgerecht er-
stellt werden. Sie sind so zu gestalten, dass sich an der Prüfung nicht beteiligte Fachleute ein Bild 
über die Planung und Durchführung der Prüfung und deren Ergebnisse machen können. Die Aus-
gestaltung der Arbeitspapiere bleibt im Ermessen des Prüfers. Die Arbeitspapiere geben detailliert 
Auskunft über: 

 Prüfungsplanung; 

 Risikobeurteilung; 

 Prüfungsstrategie; 

 Prüfungshandlungen; 

 Prüfungsergebnisse; 

 Kommunikation; 

 Berichterstattung. 
 
Die Arbeitspapiere sind die Grundlage für die Erstellung der verlangten Prüfberichte und Anträge 
an die Gemeindeorgane (§ 156 GG). Die Arbeitspapiere dienen in ihrer Gesamtheit als Dokumen-
tation der Nachfolgeprüfung.  

26.7.1 Gliederung der Arbeitspapiere 

Die Aufteilung nach Dauerakten und jährlichen Arbeitspapieren ist vorzunehmen.  

 Dauerakten sind systematisch gesammelte Grundakten, die für mehrjährige 
Prüfungsperioden Gültigkeit haben; 

 Jährliche Arbeitspapiere (Checklisten) sind eine systematische Sammlung von 
Unterlagen und Informationen, die sich auf die einzelne Jahresrechnung beziehen. 

26.7.2 Dauerakten 

Die Ablage erfolgt gesondert. Die Dauerakten werden laufend aktualisiert und ergänzt. Fol-
gende Unterteilung ist zweckmässig: 

 Allgemeine Dauerakten; 

 auf IKS bezogene Dauerakten; 

 auf die Jahresrechnung bezogene Dauerakten. 

26.7.2.1 Allgemeine Dauerakten 

Allgemeine Dauerakten können wie folgt gegliedert sein: 

 Organe, Ressorts, Kompetenzen, Pflichtenhefte; 

 Gemeindeordnung; 

 Dienst- und Gehaltsordnung; 

 Protokolle, Verträge, Gebührenreglemente; 

 Organigramme, Funktionsdiagramme; 

 Zeichnungsberechtigungen – Stellvertretungen; 

 Beziehungen zu anderen Gemeinwesen (Beteiligungen); 

 Mehrjahresplanung. 

26.7.2.2 Auf die Jahresrechnung bezogene Dauerakten: 

 Kontenplan nach geltendem Rechnungslegungsmodell; 

 Verträge (Darlehen, Miete, Leasing, IT-Service); 

 Dokumentation über die eingesetzten IT-Anwendungen; 

 Prüfungsschwerpunkte, Risikolage; 

 Aktuelle Statistik-Informationen. 
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26.7.3 Jährliche Arbeitpapiere 

Bei den jährlichen Arbeitspapieren sind zwei Unterteilungen zweckmässig: 

 Allgemeine jährliche Arbeitspapiere; 

 Auf die Jahresrechnung (inkl. Anhang) bezogene Arbeitspapiere. 

26.7.3.1 Allgemeine jährliche Arbeitspapiere 

 Prüfungsplanung; 

 Prüfungsvorbereitung: 
- Allgemeine, zeitliche, sachliche, personelle Planung; 
- Analyse der Jahresrechnung; 
- Wesentlichkeit bestimmen; 
- Beurteilung des IKS – wechselnde Prozesse im Mehrjahresplan; 

 Prüfung der Eröffnungsbilanz mit der Schlussbilanz des Vorjahres; 

 Abstimmungsprüfungen der Jahresrechnung mit der Finanzbuchhaltung; 

 Inventar der bestehenden "Pendenzen" aus Vorjahren. 

26.7.3.2 Auf die Jahresrechnung bezogene Arbeitspapiere: 

 Jahresrechnung vollständig gemäss HBO;  

 Verzeichnisse (z.B. aktuelles Katasterverzeichnis); 

 GV-Protokoll; 

 Checklisten aller Prüfungsprozesse gemäss Prüfplan; 

 Aktennotizen aus Befragungen; 

 Feststellungen, Bemerkungen und Ergebnisse aus Besprechungen; 

 Protokoll der Schlussbesprechung. 

26.7.4 Form und Inhalt von Arbeitspapieren 

Es sind sowohl standardisierte Arbeitspapiere wie auch individuelle – sich aus der Situation erge-
bende – Arbeitspapiere zu führen.  

26.7.4.1 Standardisierte Arbeitspapiere  

Standardisierte Arbeitspapiere unterstützen den Prüfer bei seiner Arbeit, wenn diese so ausge-
staltet sind, dass damit die Systematik (Planung, Durchführung, Kontrolle) der Prüfungshandlun-
gen vorgegeben wird.  

26.7.4.2 Formfreie Arbeitspapiere  

Formfreie Arbeitspapiere sind aber ebenso nötig, müssen doch einzelne Prüfsachverhalte und 
Prüfergebnisse ausführlicher dokumentiert werden, als dies die standardisierten Checklisten zu-
lassen.  

26.7.4.3 Referenzierung  

Die Referenzierung der Arbeitspapiere ist das systematische Bezeichnen jedes Schriftstückes 
(Checkliste, Belegnachweise, Notizen, Berechnungen). Aus den Arbeitspapieren soll ersichtlich 
sein, wer die entsprechenden Prüfungshandlungen zu welchem Zeitpunkt vorgenommen hat. Der 
Prüfungsleiter hat beim Abschluss der Prüfarbeiten alle Arbeitspapiere gesichtet und visiert.  
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26.8 Besondere Prüfungsfelder 

26.8.1 Sozialhilfe 

26.8.1.1 Organisation 
Die Sozialhilfe wird im Kanton Solothurn über regionale Zusammenschlüsse in sogenannten So-
zialregionen in der Form von Zweckverbänden oder öffentlich-rechtlichen Verträgen geleistet. 
Für die buchhalterische Erfassung der Sozialhilfeleistungen in einer Sozialregion ist der Muster-
kontenplan im Anhang des HBO 30.9.3 verbindlich anzuwenden. 
Die Rechnungsprüfung der rechtlich selbständigen Sozialregion erfolgt durch das zuständige RPO 
dieser Sozialregion. Die Prüfungshandlungen in diesem Bereich erfolgen in einer Arbeitsteilung 
zwischen Sozialregion und beteiligten Gemeinden. 

26.8.1.2 Aufgabenteilung 

Das RPO der Sozialregion prüft die gesamte Jahresrechnung der Sozialregion im Sinne dieses Ka-
pitels. Es stellt Bericht und Antrag zuhanden der Organe der Sozialregion. 
 
Das RPO beteiligter Gemeinden prüft folgende Unterlagen: 

 Prüfbericht (inkl. Erläuterungsbericht) des Rechnungsprüfungsorgans der Sozialregion; 

 Je nach Prüfergebnis besorgt sie sich zusätzliche weitere Dokumentationen; 

 Prüfung des Zahlungsverkehrs zwischen Gemeinde und Sozialregion; 

 Prüfung der Schuld- und Forderungsverhältnisse zwischen Gemeinde und Sozialregion. 

26.8.2 Übrige regionalis ierte Aufgaben 

Weitere regionalisierte Aufgaben bestehen u.a. im Bereich der Volksschule (Kreisschulen), der 
Siedlungswasserwirtschaft (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung ARA) oder dem Bevölke-
rungsschutz (RZSO). 
 
Bezüglich Rechnungsprüfung gelten die gleichen Bestimmungen wie in diesem Kapitel darge-
stellt. Zuständig ist das in den Statuten (ZV) respektive den Verträgen (Leitgemeindemodell, Ge-
meinschaftsmodell) bezeichnete Prüfungsorgan. 

26.9 Berichterstattung 

26.9.1 Ablauf 

Das Endprodukt jeder Rechnungsprüfung ist die Berichterstattung. Die Prüfung ist erst abge-
schlossen, wenn der Bestätigungsbericht erstellt ist. Das RPO hat wie folgt vorzugehen: 
• Besprechung der Prüfergebnisse (Erläuterungsbericht) mit der Finanzverwaltung und dem 

Gemeinderat (Ressortvertreter); 
• Letzte Korrekturen in der geprüften Jahresrechnung; 
• Endfassung der Jahresrechnung mit verbuchtem Rechnungsergebnis; 
• Endfassung des Erläuterungsberichtes;  
• Erstellung des Bestätigungsberichtes; 
• Teilnahme an der Gemeindeversammlung (fakultativ). 
 
Mit diesem Vorgehen erhalten die Finanzverwaltung und der Gemeinderat die Gelegenheit, zu 
den gemachten Feststellungen und Beanstandungen Stellung zu nehmen. Es kann damit weitge-
hend vermieden werden, dass in der schriftlichen Berichterstattung Sachverhalte falsch gewichtet 
oder unrichtig dargestellt werden.  

26.9.2 Berichterstattung an den Gemeinderat 

Gemäss § 155 obliegt dem RPO die Pflicht, den Finanzhaushalt zu überwachen und dem Gemein-
derat über allfällig bestehende Mängel Bericht zu erstatten. Mit der Schlussbesprechung der jähr-
lichen Rechnungsprüfung wird dieser Prozess abgeschlossen und gleichzeitig fördert dieses Vor-
gehen das Vertrauensverhältnis zwischen der Gemeindebehörde und dem RPO.  
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26.9.3 Erläuterungsbericht 

Der Erläuterungsbericht stellt eine Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse dar. Darin werden 
die durchgeführten Prüfungshandlungen festgehalten. Wie anlässlich der Prüfung bei festgestell-
ten Mängel vorgegangen wurde, resp. wie noch bestehende Mängel in Zukunft behoben werden 
sollen. Der Erläuterungsbericht ist Hauptgegenstand der Schlussbesprechung mit dem Gemeinde-
rat. Im Erläuterungsbericht werden die gemachten Feststellungen bezüglich Wesentlichkeit ge-
wichtet und der Einfluss auf die Jahresrechnung (Rechnungsergebnis) festgehalten. Der Erläute-
rungsbericht erfüllt zudem die Funktion einer Pendenzenliste ist aber kein öffentliches Doku-
ment.  

26.9.4 Bestätigungsbericht gemäss § 156 Abs . 2 GG 

Die Berichterstattung von Prüfungen im Bereich des öffentlichen Sektors hat gegenüber dem Pri-
vatrecht eine grundsätzlich andere Ausgangsbasis. Es ist die kantonale Gesetzgebung, welche den 
Rahmen und die Zielsetzung der Prüfungstätigkeit vorgibt. Diese kantonale Gemeindegesetzge-
bung orientiert sich auch an privatrechtlichen Standards. Im § 156 GG wird vom gewählten Rech-
nungsprüfungsorgan (RPO) ein Prüfbericht erwartet, in dem gegenüber der Legislative folgende 
Antragsvarianten enthalten sind: 

 Genehmigung der Jahresrechnung ohne Einschränkung; 

 Genehmigung der Jahresrechnung mit Einschränkung; 

 Rückweisung (Nicht-Genehmigung) der Jahresrechnung zur Korrektur. 
 
Als dritte Prüfinstanz ist die Aufsichtsbehörde (AGEM) befugt, in Anlehnung an diesen Prüfbericht 
oder unter eigener Würdigung der Sachverhalte, Korrekturen der Rechnung zu verlangen oder 
die Jahresrechnung nicht zu genehmigen.  

26.9.4.1 Inhalt des Bestätigungsberichts 

Im Kanton Solothurn bestimmt das Gemeindegesetz (§§ 155-156), wie das Rechnungsprüfungsor-
gan die Prüfungstätigkeit während einer Rechnungsperiode ausführt und wie es gegenüber der 
Gemeindeexekutive und der Gemeindelegislative Bericht erstattet. 
 
Gegenstand der Prüfung ist der Finanzhaushalt (§ 155 GG) und die Jahresrechnung, welche nach 
dem vom Department vorgegebenen Rechnungslegungsmodell erstellt ist. Wo in anderen Kanto-
nen mit einer Verordnung der Rechnungslegungsstandard begründet wird, hat der Kanton Solo-
thurn mit einem Handbuch diesen Standard festgelegt. 
 
Das vorliegende Handbuch zum Rechnungslegungsmodell HRM2 ist aufgrund von § 137 Abs. 2 
GG ab der Jahresrechnung 2016 für Einwohnergemeinden und Zweckverbände verbindlich anzu-
wenden. Die übrigen Gemeindewesen werden zu einem späteren Zeitpunkt diesen Standard an-
wenden müssen.  
 
Alle Bestandteile dieses Rechnungslegungsmodells (6. Titel des Gemeindegesetzes, §§ 134 – 154bis) 
sind bezüglich Finanzhaushalt und Rechnungslegung anzuwenden. Als Konsequenz daraus prüft 
das RPO, ob in allen Teilen diesem Rechnungslegungsmodell nachgelebt wurde. Mit der Bericht-
erstattung bestätigt das RPO, dass die Jahresrechnung im Sinne dieses Handbuchordners erstellt 
wurde. 
 
Stellt das RPO aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen fest, dass wesentliche Sachver-
halte nicht diesem Rechnungslegungsmodell entsprechen und werden diese nicht während der 
Prüfung behoben, kann die Prüfungsaussage mit Einschränkung oder als Nichtgenehmigung for-
muliert werden. Das RPO hat kein Weisungsrecht und kann deshalb nur auf diesem Weg dazu 
beitragen, dass die Gemeindelegislative alle Informationen zur Verfügung hat, um den richtigen 
Beschluss, nämlich die Genehmigung der Jahresrechnung mit oder ohne Einschränkung oder die 
Rückweisung der Jahresrechnung, zu fassen.  
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26.9.4.2 Inhalt und Gliederung des Berichtes eines RPO 

 Bezeichnung des Rechnungsprüfungsorgans;  

 Empfänger des Berichts; 

 Bezeichnung der Jahresrechnung und ergänzende Angaben; 

 Verantwortlichkeit der Exekutive; 

 Verantwortlichkeit des Rechnungsprüfungsorgans; 

 Prüfungsurteil; 

 Hinweise auf Gesetzesverstösse; 

 Datum der Berichtserstellung (Abschluss der Prüfungshandlungen); 

 Unterschriften mit der Nennung des fachverantwortlichen Leiters,  
ergänzt mit der beruflichen Qualifikation. 

26.9.4.3 Bezeichnung des Rechnungsprüfungsorgans 

Der Gesetzgeber lässt der Gemeindebehörde mit dem § 103 Abs. 3 GG die Möglichkeit offen, eine 
aussenstehende Revisionsstelle bei der Rechnungsprüfung mitwirken zu lassen oder sogar anstelle 
der Rechnungsprüfungskommission die ganze Prüfung vorzunehmen. Diese möglichen Varianten 
rufen nach der Klärung, unter welcher Verantwortung die Berichterstattung erfolgt. Die Absen-
deradresse des Bestätigungsberichtes ist aus diesem Grund von Bedeutung: 
 

26.9.4.4 Empfängeradresse 

Der Bericht ist an die Legislative der Gemeinde und des Zweckverbandes zu adressieren. Bei einer 
Vertragslösung gelten die Bestimmungen des öffentlich-rechtlichen Vertrags. 

26.9.4.5 Bezeichnung der Jahresrechnung und weitere Angaben 

Als Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Musterwil haben wir die per 31.12.20xx abge-

schlossene Jahresrechnung 20xx, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldfluss-

rechnung und Anhang im Sinne der kantonalen Gesetzgebung nach § 156 Gemeindegesetz (GG) geprüft. 

 
Die Jahresrechnung einer Gemeinde ist umfangreich. Um dem Berichtsempfänger klar zu kenn-
zeichnen, welche Teile der Jahresrechnung Gegenstand der Prüfung waren, sind die einzelnen 
Teilrechnungen im Bericht anzugeben. Sofern die öffentlich-rechtliche Körperschaft ihre Jahres-
rechnung nicht nach dem Rechnungslegungsstandard HRM2 abgelegt hat, ist an dieser Stelle ex-
plizit zu deklarieren, nach welchem anderen vom zuständigen Departement genehmigten Rech-
nungslegungsstandard die Jahresrechnung erstellt und geprüft wurde (z.B. CURAVIVA bei Zweck-
verbänden im Alters- und Pflegeheimen).  

26.9.4.6 Verantwortlichkeit der Exekutive 

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und 

kommunalen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung und Umset-

zung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie die Einhaltung des Rechnungslegungsmodells nach den Vor-

gaben des zuständigen Departements. 

 
Obwohl der Finanzverwalter nach § 132 Gemeindegesetz für die Führung der Jahresrechnung 
verantwortlich zeichnet, obliegt es der Exekutive die Jahresrechnung nach dem vom zuständigen 
Departement festgelegten Rechnungslegungsmodell zu erstellen. Gleichzeitig hat der Gemeinde-
rat nach § 132bis GG notwendigen Massnahmen zu treffen, welche eine Systematik von internen 
Kontrollen gewährleisten. 

Gewählte RPO Absenderadresse im Bestätigungsbericht 

Gemeindeeigene RPK Rechnungsprüfungskommission 

Mitwirkung 
einer aussenstehenden Revisionsstelle 

Rechnungsprüfungskommission 

Aussenstehende Revisionsstelle Revisionsstelle 
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26.9.4.7 Verantwortlichkeit des Rechnungsprüfungsorgans 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-

geben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, 

dass die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risi-

ken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei 

der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Auf-

stellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlun-

gen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzu-

geben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden, die Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdar-

stellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine 

ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

26.9.4.8 Befähigung 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlich verlangte Befähigung erfüllen. Die Bestimmungen über die Unver-

einbarkeit der Amtsausübung sind eingehalten. 

 

Neben den Bestimmungen zur Befähigung eines Mitgliedes der Rechnungsprüfungskommission 
gemäss Ausführungen unter Abschnitt 26.3.2.7 dieses Kapitels gelten ergänzend auch die Normen 
über die Unvereinbarkeit aufgrund einer bestimmten Stellung respektive Verwandtschaft nach 
§§ 112 und 113 GG. 

26.9.4.9 Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.201x abgeschlos-

sene Rechnungsjahr 20xx den kantonalen und kommunalen Vorschriften. 

26.9.4.10 Berichterstattung zu weiteren gesetzlichen Vorschriften 

Im Rahmen unserer Prüfung halten wir ergänzend fest, dass … 

 

Im Rahmen dieses Teils erfolgen ggf. Ausführungen des Prüfungsorgans über besondere Prü-
fungshandlungen oder Vorkommnisse, Gesetzesverstösse u.ä.  

26.9.4.11 Antrag zur Beschlussfassung 

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 201x mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 99'999.99 zu ge-

nehmigen. 

Der Bestätigungsbericht ist integrierender Bestandteil der Jahresrechnung. Damit der Berichts-
empfänger die Sicherheit erhält, dass sich der Prüfbericht auf die letzte Fassung der Jahresrech-
nung bezieht, nennt das Rechnungsprüfungsorgan das Rechnungsergebnis der geprüften Jahres-
rechnung. 

26.9.4.12 Verbindlicher Mustertext  

gemäss Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band Finanzdienstleistungen öffentliche Verwaltung, 

Seite 684, VIII.5.3.2, sind kantonale Vorgaben verbindlich: 

 

"S ind kantonale Vorgaben bezüglich der Darstellung der Ergebnisse des Auftrages verpflichtend 

anzuwenden, erfolgt die Berichterstattung in der vom Kanton vorgegebenen Form".  

 
Obschon die aussenstehende Revisionsstelle ihre Tätigkeit i.d.R. in einem obligationenrechtlichen 
Auftragsverhältnis ausübt, untersteht sie für die Prüftätigkeit eines Gemeinwesens dem Verant-
wortlichkeitsgesetz des Kantons Solothurn (siehe Abschnitt 26.3.2.6). Die Berichterstattung hat 
entsprechend dem in diesem Handbuch vorgegebenen Mustertext zu erfolgen. 



   

Stand: 18.02.2021 Seite 24 von 30 
26-Rechnungsprüfung-6.1.docx 

26.9.5 Gemeindeversammlung 

Da das RPO der Gemeindeversammlung oder dem Gemeindeparlament schriftlich Bericht erstat-
tet (§ 156 Abs. 2 GG), besteht für das RPO keine gesetzliche Verpflichtung, an der Gemeindever-
sammlung oder bei der Verhandlung des Gemeindeparlaments anwesend zu sein. Die Anwesen-
heit des RPO wird jedoch empfohlen. Die Berichterstattung erfolgt durch die Exekutive an die 
Legislative. Im Rahmen der Versammlungsleitungsbefugnis (§ 59 GG) kann das Gemeindepräsi-
dium dem RPO das Wort zur Beantwortung von Fragen – unter Wahrung des Datenschutzes – 
erteilen. 

26.9.6 Aufsichtsbehörde 

Nachdem die Jahresrechnung durch die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament 
beschlossen ist, ist die Finanzverwaltung verantwortlich, dass die beschlossene Jahresrechnung 
mit dem Revisionsbericht (Bestätigungsbericht, Erläuterungsbericht) bis zum 31. Juli beim AGEM 
eingereicht wird. 
 
Das AGEM prüft die eingereichte Jahresrechnung auf der Grundlage des § 157 Abs. 4 und 5 GG. 
Die Prüfung ist zweigeteilt: 

 jährliche formelle Prüfung auf Vollständigkeit (stillschweigende Genehmigung); 

 periodische vertiefte Prüfung gemäss Prüfungskonzept (RRB Nr. 2007/113) mit Prüfbericht 
und Verfügung. 

 
Aufgrund dieser Prüfungen kann die Aufsichtsbehörde die Jahresrechnung durch Verfügung 
nicht genehmigen und Korrekturen anordnen.  
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26.10 Anhang 

26.10.1 Musterprüfberichte 

26.10.1.1 Prüfbericht ohne Einschränkung 

 

Rechnungsprüfungskommission 

der Gemeinde Musterwil 

9999 Musterwil 

  

 Gemeindeversammmlung  

 der Einwohnergemeinde 

 Musterwil 

 9999 Musterwil 

 

 

Bestätigungsbericht  

der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 201x 

 

Als Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Musterwil haben wir die per 31.12.201x abge-

schlossene Jahresrechnung 20xx, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldfluss-

rechnung und Anhang im Sinne der kantonalen Gesetzgebung nach § 156 Gemeindegesetz (GG) geprüft. 

 

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und 

kommunalen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung und Umset-

zung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie die Einhaltung des Rechnungslegungsmodells nach den Vor-

gaben des zuständigen Departements. 

 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-

geben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, 

dass die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Die Auswahl 

der Prüfungshandlungen liegt im Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentli-

cher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurtei-

lung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der 

Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzule-

gen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die 

Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmetho-

den, die Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der 

Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine ausreichende 

und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.201x abgeschlos-

sene Rechnungsjahr 201x den kantonalen und kommunalen Vorschriften. 

 

Wir bestätigen, dass unsere Rechnungsprüfungskommission die gesetzlich verlangte Befähigung durch min-

destens eine Person erfüllt. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit der Amtsausübung sind eingehal-

ten. 

 

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 201x mit einem Ertragsüberschuss vor Ergebnisverwen-

dung von Fr. 99'999.99 zu genehmigen. 

 

Musterwil, TT.MM.JJJJJ 

 

 

Melchior Fehlerlos Mechtilde Sauber 

Präsident Fachfrau in Finanz- und Rechnungswesen 

 mit eidg. Fachausweis 
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26.10.1.2 Prüfbericht mit Einschränkung 

 
….. mit Einschränkung  

 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-

geben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, 

dass die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Die Auswahl 

der Prüfungshandlungen liegt im Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentli-

cher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurtei-

lung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der 

Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzule-

gen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die 

Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmetho-

den, die Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der 

Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine ausreichende 

und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  

 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.201x abgeschlos-

sene Rechnungsjahr 20xx mit folgenden Einschränkungen den kantonalen und kommunalen Vorschriften: 

 

(1) In der Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung kamen nicht die vom zuständigen Departement 

zugelassenen Abschreibungssätze zur Anwendung (HBO 7.10.8). Das Rechnungsergebnis in dieser 

SF ist dadurch wesentlich (> Fr. 20'000.00) falsch dargestellt. 

(2) Aufgrund unserer Einsichtnahme in die Protokolle des Gemeinderates und in die Vorjahresakten, 

bestehen diverse laufende Investitionskredite. Im Anhang fehlt der Ausweis dieser Kredite in der 

Form einer Verpflichtungskreditkontrolle. 

 

Wir bestätigen, dass unsere Rechnungsprüfungskommission die gesetzlich verlangte Befähigung durch min-

destens eine Person erfüllt. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit der Amtsausübung sind eingehal-

ten. 

 

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 201x mit einem Ertragsüberschuss vor Ergebnisverwen-

dung von Fr. 99'999.99 trotz unseren Einschränkungen zu genehmigen.  

 

Musterwil, TT.MM.JJJJ 

 

 

 

Melchior Fehlerlos Mechtilde Sauber 

Präsident Fachfrau in Finanz- und Rechnungswesen 

 mit eidg. Fachausweis 
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26.10.1.3 Prüfbericht mit Rückweisung 

 
….. mit Zurückweisung  

 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-

geben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, 

dass die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Die Auswahl 

der Prüfungshandlungen liegt im Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentli-

cher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurtei-

lung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der 

Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzule-

gen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die 

Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmetho-

den, die Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der 

Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine ausreichende 

und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  

 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.201x abgeschlos-

sene Rechnungsjahr 20xx in wesentlichen Teilen nicht den kantonalen und kommunalen Vorschriften: 

 

1. Die per 31.12.201x bilanzierten Forderungen (Konto xxxx.xx) erweisen sich im Zeitpunkt unserer 

Prüfung (April 2017) im Umfang von Fr. 140'000.00 als nicht werthaltig. Unsere anlässlich der Ab-

schlussprüfung verlangte Korrektur wurde nicht vorgenommen.  

 

2. Bei der Prüfung der Bilanzposition GB. Nr. 476 "Mehrfamilienhaus Hof" (Konto 1084.10840.06), 

stellen wir eine Überbewertung von Fr. 175'000.00 fest. Diese Feststellung erfolgt im Rahmen der 

alle 5 Jahre neu zu beurteilenden Bewertung von Sachanlagen im Finanzvermögen. Unsere anläss-

lich der Abschlussprüfung verlangte Korrektur wurde nicht vorgenommen. 

 

Wir bestätigen, dass unsere Rechnungsprüfungskommission die gesetzlich verlangte Befähigung durch min-

destens eine Person erfüllt. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit der Amtsausübung sind eingehal-

ten. 

 

Aufgrund unserer Feststellungen, welche eine wesentliche Falschdarstellung des Vermögensausweises dar-

stellt (10% der Bilanzsumme), beantragen wir die Zurückweisung der Jahresrechnung 201x.  

 

Musterwil, TT.MM.JJJJ 

 

 

 

Melchior Fehlerlos Mechtilde Sauber 

Präsident Fachfrau in Finanz- und Rechnungswesen 

 mit eidg. Fachausweis 
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26.10.1.4 Musterberichtstext einer aussenstehenden Revisionsstelle 

 
Audit Revisions AG 

9999 Musterwil 

  

 

 Gemeindeversammmlung  

 der Einwohnergemeinde 

 Musterwil 

 9999 Musterwil 

 

 

 

Bestätigungsbericht  

der aussenstehenden Revis ionsstelle zur Jahresrechnung 201x 

 

Als Revisionsstelle der Einwohnergemeinde Musterwil, haben wir die per 31.12.201x abgeschlossene Jahres-

rechnung 201x, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und An-

hang im Sinne der kantonalen Gesetzgebung nach § 156 (GG) geprüft.  

 

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und 

kommunalen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung und Umset-

zung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie die Einhaltung des Rechnungslegungsmodells nach den Vor-

gaben des zuständigen Departements. 

 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-

geben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, 

dass die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Die Auswahl 

der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 

Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. 

Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die 

Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshand-

lungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 

abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungs-

legungsmethoden, die Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdar-

stellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine 

ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  

 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.201x abgeschlos-

sene Rechnungsjahr 201x den kantonalen und kommunalen Vorschriften. 

 

Wir bestätigen, dass wir als aussenstehende Revisionsstelle die kantonalen Bestimmungen zur Befähigung 

erfüllen. 

 

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 201x mit einem Ertragsüberschuss vor Ergebnisverwen-

dung von Fr. 99'999.99 zu genehmigen. 

 

Musterwil, TT.MM.JJJJ 

 

 

 

Melchior Fehlerlos Mechtilde Sauber 

Leitender Revisor Fachfrau in Finanz- und Rechnungswesen 

Zugelassener Revisionsexperte RAG mit eidg. Fachausweis 
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26.10.2 Übersicht Checklisten Prüfprozesse (Arbeitspapiere)  

 

 Referenznummer: 
 

26.10.2.1 Ordentliche Prüfungsprozesse 

 Allgemeine Prüfungen 10.2.1.1 
 Bilanz (Aktiven) 10.2.1.2/1-12 
 Bilanz (Passiven) 10.2.1.2/13-22 
 Erfolgsrechnung 10.2.1.3/1-4 
 Investitionsrechnung 10.2.1.4 
 Geldflussrechnung 10.2.1.5 
 Anhang 10.2.1.6 
 

26.10.2.2 Besondere Prüfungsprozesse  

 Amtsübergabe 10.2.2.1 
 Kontenplan (Übergang HRM1/HRM2) 10.2.2.2 
 Bilanzübernahme (Übergang HRM1/HRM2) 10.2.2.3 
 Bewertung Finanzvermögen (Übergang HRM1/HRM2) 10.2.2.4 
 Anlagebuchhaltung (Übergang HRM1/HRM2) 10.2.2.5 
 Internes Kontrollsystem 10.2.2.6 
 
 
Die jeweiligen Checklisten sind auf der Webseite zum Download (www.hrm2-gemeinden-so.ch), 
Rubrik "Handbuchordner HRM2", Kapitel 26 abrufbar. 
 
 
  

http://www.hrm2-gemeinden-so.ch/
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26.10.3 Vollständigkeitserklärung 

 

Diese Vollständigkeitserklärung kann vom zuständigen Rechnungsprüfungsorgan einverlangt 
werden: 
 

Muster 
 
 

Vollständigkeitserklärung zu Handen des Rechnungsprüfungsorgans 
 
 
Zur Jahresrechnung __________ 
 
Wir bestätigen nach bestem Wissen die unten aufgeführten Auskünfte, die wir Ihnen im Zusammenhang 
mit Ihrer Prüfung der obgenannten Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitions-
rechnung, Geldflussrechnung und Anhang gegeben haben. Im Übrigen ist uns bekannt, dass es uns ob-
liegt, die Jahresrechnung zu erstellen und dass wir für sie verantwortlich sind. 

1. Die Jahresrechnung ist nach dem vom zuständigen Departement festgelegten Rechnungsle-
gungsmodell erstellt worden und entspricht daher den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie 
ist in diesem Sinne frei von falschen Angaben als Folge von Vorstössen oder Irrtümern. 

2. In der Ihnen vorgelegten Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldfluss-
rechnung und Anhang) sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das genannte Geschäftsjahr bu-
chungspflichtig sind. Den zuständigen Personen ist die Weisung erteilt worden, Ihnen die Bücher 
und Belege sowie alle übrigen Unterlagen zur Gemeinderechnung vollständig zur Verfügung zu 
stellen. 
 

3. In der von Ihnen geprüften und von uns unterzeichneten Jahresrechnung sind alle bilanzierungs-
pflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen berücksichtigt. 
 

4. Allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen ist bei der Bewertung und der Festset-
zung der Wertberichtigung und der Rückstellung genügend Rechnung getragen worden. 
 

5. Andere Verträge, Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung 
der Jahresrechnung der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind, bestanden nicht. 
 

6. Alle bis zum Zeitpunkt der Beendigung Ihrer Prüfung bekannt gewordenen und bilanzierungs-
pflichtigen Ereignisse sind in der vorliegenden Jahresrechnung angemessen berücksichtigt. 
 

7. Wir haben alle vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Vorschriften (z.B. Mehrwertsteuer, 
Sozialversicherungen) eingehalten, deren Nicht-Erfüllung eine wesentliche Auswirkung auf die Jah-
resrechnung haben könnten. 
 

8. Alle bis zum Zeitpunkt der Gemeindeversammlung bekannt werdenden und bilanzierungs-pflichti-
gen werden wir Ihnen unverzüglich mitteilen. 

 
 

Ort und Datum:  
   
  
 
 
 
Unterschrift Gemeinderat:  Unterschrift Finanzverwaltung: 
 
 
 
 
Beilage: 

- Jahresrechnung ____ mit unterzeichneter integrierter Erklärung 
 


